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Verankerungen von Konsolgerüsten 

Dieses Dokument gibt Hinweise zur sicheren Herstellung von Verankerungen für Konsolgerüste. Zu den 
Konsolgerüsten zählen bspw. Konsolbühnen, Klettergerüste, Kletterschalungen.  

Verankerungskonstruktionen dürfen in Deutschland nur mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung (abZ) 
und allgemeiner Bauartgenehmigung (aBG) verwendet werden.  

Die Verwendung der erforderlichen Verankerungskonstruktionen sind in den herstellerspezifischen Aufbau- 
und Verwendungsanleitungen der Konsolgerüste geregelt.  

Nicht dargestellte Konstruktionen (Verankerung und Konsolgerüst), insbesondere die Kombination von 
verschiedenen Herstellern (Verankerung von Hersteller A und Konsolgerüst von Hersteller B), sind von dem 
Anwender neu zu bewerten. Für die betreffende Kombination ist eine Aufbau- und Verwendungsanleitung 
zu erstellen.  

Bewertungskriterien sind beispielsweise 
• Planung und Bemessung Verankerungsstelle

o Beanspruchbarkeit der Verankerung (Stahlversagen)
o Ankerstäbe und Ankerstabverbindungen und deren Vermischung sind nach DIN 18216 zu beurteilen
o Abstützwirkung der Konsoleinhängung am Beton
o geometrische Funktionsfähigkeit
o Lastweiterleitung und geometrische Schnittstellen (Tragwerksplanung)
o Zusammenwirkung Verankerung, Konsolgerüst und Beton

• Beanspruchbarkeit des Betons
o Mindestfestigkeit zum Zeitpunkt der Belastung
o Mindestrandabstände
o Minimaler horizontaler Verankerungsabstand
o Mindestverankerungstiefe
o Notwendiger Mindestbewehrungsgrad

Eine Montageanweisung ist auf Basis einer baustellenspezifischen Gefährdungsbeurteilung vom Anwender 
zu erstellen.  
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